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1. Allgemeines 

1.1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie bezieht sich auf die derzeit gültige bundeseinheitliche Ausgabe der TAEV und gilt für 
Anlagen, die im Verteilernetz der Stromnetz Graz GmbH & Co KG (in Folge SGG genannt) mit elektrischer 
Energie aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. 
 
Sie gilt für Netzbenutzer die nach den „Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteiler-
netz der Stromnetz Graz GmbH & Co  KG“ angeschlossen werden. 
 
Diese Bestimmungen ergänzen die allgemein gültige bundeseinheitliche Fassung der TAEV im 
Bereich des Hausanschlusses, der Installation bis zu den Messeinrichtungen (Vorzählerleitungen 
und Hauptverteiler mit Vorzählersicherungen) und des Montageortes der Messeinrichtung (Zähler-
verteilerschränke und Messwandlerschränke). 
 
Bei Abweichungen von diesen Ausführungsrichtlinien ist in jedem Fall das Einvernehmen mit dem 
Netzbetreiber SGG herzustellen. 
 

1.2 Organisatorisches 

1.2.1 Maßnahmen vor dem Anschluss an das Netz 
Vor Neu-, Zu- und Umbauten des Hausanschlusses der Vorzählerleitungen, Vorzählersicherungen 
und Messeinrichtungen ist das Einvernehmen zwischen 

• Kunden 
• E-Installateuren 
• SGG 

 
herzustellen, damit bereits im Planungsstadium auf die Erfordernisse der Elektroinstallation und 
der zukünftigen technischen Entwicklung Bedacht genommen werden kann. 
 
Der Netzzugangswerber hat die Neuerrichtung oder die Änderung des Netzanschlusses beim 
Netzbetreiber zu beantragen, um folglich die Art, die Ausführung und die Kosten des Anschlusses 
zu vereinbaren. (Formulare unter http://www.stromnetz-graz.at downloadbar) 
 

1.2.2 Leistungsgrenze Vorzählerteil 
Kundenseits sind jedenfalls Zählersteckklemmen inklusive plombierbaren Deckel und Hartpapier-
schieber im Normzählerschrank zu montieren und anzuschließen. Die Zuleitungen zur Zähler-
steckklemme sind mit einer ausreichenden Überlänge in den Vorzählerteil zu führen und deren 
Enden zu beschriften (L1-L2-L3-N). Der Anschluss hat durch ein vom Kunden beauftragtes kon-
zessioniertes Elektroinstallationsunternehmen nach Vorgaben des Netzbetreibers zu erfolgen. Die 
Einschaltung der Anlage erfolgt ausnahmslos nach Einlangen der Fertigstellungsmeldung, der er-
folgten Zählermontage und rechtsgültigem Netzzugangsvertrag mit dem Nachweis des Energielie-
feranten. 
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2. Netzanschluss  

2.1 Allgemeines 
Der Netzanschluss dient der Versorgung eines Objektes mit elektrischer Energie und umfasst die 
Anschlussanlage mit Hausanschlusssicherungen und die Vorzählerleitungen bis zu den Zählein-
richtungen. 
 
Vor Errichtung eines Objektes mit einem Bedarf an elektrischer Energie ist es wichtig, das Einver-
nehmen mit dem Netzbetreiber SGG herzustellen. Bei der Planung von Wohnanlagen, Industriean-
lagen oder Ähnlichem ist besonders auf eine zeitgerechte Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber 
zu achten.  

2.2 Anschlussanlage 
Unter Anschlussanlage wird jener Teil der Leitung mit Zubehör verstanden, die vom technisch ge-
eigneten und vertraglich vereinbarten Anschlusspunkt im Netz des Netzbetreibers bis zur Eigen-
tumsgrenze (Übergabestelle) benötigt  wird.  Sie  verbindet  die  Anlage  des  Netzbetreibers  mit  
der  Kundenanlage.  
 
Die Eigentumsgrenze befindet sich bei Kabelanschlüssen an den netzbenutzerseitigen Anschluss-
klemmen der Hausanschlusssicherung und bei Freileitungsanschlüssen an den netzbenutzerseiti-
gen Klemmstellen des Masttrenners der Freileitung von dem die Anschlussleitung zum Netzkun-
den führt.  
 
Der Netzbetreiber bestimmt Art, Zahl und Lage der Anschlussanlagen sowie deren Änderungen 
und legt den Anschlusspunkt nach Anhörung und unter Wahrung der berechtigten Interessen des 
Netzkunden fest (Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der Stromnetz Graz 
GmbH & Co  KG).  
 

2.3  Hauptleitung (Vorzählerleitung, Hausanschlussl eitung) 
Hauptleitungen sind im Sinne der ÖVE Bestimmung ÖVE/ÖNORM 8001-1, die Leitungen zwischen 
den abgehenden Klemmen der Hausanschlusssicherung im Hausanschlusskasten oder 
Masttrenner und den Vorzählersicherungen vor den Messeinrichtungen und weiter die Leitungen 
zu den Messeinrichtungen. Der Hausanschlusskasten ist die Einrichtung zur Aufnahme des Netz-
anschlusses und der Hausanschlusssicherungen. Die Hauptleitungen sind mit rechtem Drehfeld zu 
errichten. 
 
Vorzählerleitungen sind die Leitungen zwischen Übergabestelle des Netzbetreibers (z.B. die Ein-
gangsklemmen der Hausanschlusssicherung) und den Messeinrichtungen, daher deckungsgleich 
mit dem Begriff „Hauptleitung“. 
 
In der TAEV unterscheidet man Vorzählerleitungen: 
 

2.3.1 Innere Anschlussleitung (Freileitung) 
Die innere Anschlussleitung ist die Leitung von der Freileitungsklemme bis zur Hausanschlusssi-
cherung. 
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2.3.2 Zuleitungen 
Als Zuleitung wird die Leitung zwischen der Hausanschlusssicherung und der Messeinrichtung 
bezeichnet, an der nur eine Kundenanlage angeschlossen ist. 
 

2.3.3 Hauptleitung (Steigleitung) 
Als Hauptleitung wird die Leitung zwischen der Hausanschlusssicherung und den Hauptleitungs-
abzweigklemmen bezeichnet, an der die Vorzählersicherungen für mehr als eine Kundenanlage 
angeschlossen sind.  
 

2.3.4 Abzweigleitung 
Die Abzweigleitungen sind die Leitungsverbindungen von der Hauptleitung über die Abzweigklem-
men und Vorzählersicherung  zu den Messeinrichtungen einer Kundenanlage. 
 

2.3.5 Hausanschlusssicherung 
Die Hausanschlusssicherung  ist  die Sicherung welche den Netzanschluss zwischen Verteilernetz 
und Kundenanlage verbindet und der Leitungsschutz der Hauptleitung oder Zuleitung ist. 
 

2.3.6 Vorzählersicherung 
Die Vorzählersicherungen sind zwischen Hausanschluss und Abzweigleitung oder Zuleitung  ge-
schaltet und verbinden die Hauptleitung oder Zuleitung mit der Messeinrichtung. 

 

2.4 Plombierung 
Plomben und sonstige Verschlüsse sowie Schlösser des Netzbetreibers dienen der Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Ausführung, des Eichzustandes und des Schutzes vor Manipulation im 
Vorzählerbereich, an Mess- und Steuereinrichtungen sowie von Bereichen deren Ausführung 
durch tarifliche Bestimmungen gesondert geregelt sind. Dies sind zum Beispiel der Hausan-
schlusskasten, das Vorzählerfeld, Zähler, Rundsteuerempfänger, etc. 
 
Plomben und sonstige Verschlüsse dürfen nur von Mitarbeitern des Netzbetreibers oder dessen 
Beauftragten geöffnet werden. Es wird zwischen Eichplomben (an Messeinrichtungen) und Ver-
schlussplomben des Netzbetreibers unterschieden. Eichplomben unterliegen den Bestimmungen 
des Mass- und Eichgesetzes und dürfen ausnahmslos nicht beschädigt oder entfernt werden. Bei 
einer Verletzung von Eichplomben werden dem Kunden neben den Erhebungskosten auch die 
Eichkosten in Rechnung gestellt. Über eine gerichtliche Anzeige wird je nach Sachlage entschie-
den. 
 
Werden Verschlussplomben ohne Absprache mit dem Netzbetreiber verletzt oder entfernt, so wer-
den dem Kunden die Kosten für Prüfung des geöffneten Bereiches und der Wiederanbringung der 
Plomben in Rechnung gestellt. Wird bei der Prüfung eine Manipulation festgestellt die einen un-
rechtmäßigen Bezug elektrischer Energie darstellt, wird zusätzlich eine gerichtliche Anzeige erstat-
tet. Bei Gefahr in Verzug dürfen Verschlüsse des Netzbetreibers durch jeden elektrotechnisch 
Fachkundigen ohne Folgekosten für den Kunden geöffnet werden, wenn der Netzbetreiber davon - 
unter Angabe des Grundes - unverzüglich verständigt wird. 
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3. Vorzählersicherungen und Hauptverteiler   

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Allgemeines zur Ausführung 
Unter dem Begriff Vorzählersicherungen werden nachfolgend Überstromschutzeinrichtungen in der 
Ausführung von Leitungsschutzschaltern mit erhöhtem Ausschaltvermögen (Hochleistungsautoma-
ten) verstanden, welche in Kombination mit Zählerverteilern oder  in Hauptverteilern (Steigleitungs-
verteilern) untergebracht sind.   
 
Im Verteilnetz der SGG sind bei Neubauten bzw. Umba uten ausschließlich Hochleistungsau-
tomaten im Vorzählerbreich zulässig.  
 
Die Verwendung von Schmelzsicherungen (NEOZED, DIAZ ED usw.) und sonstigen Lei-
tungsschutzschaltern als Vorzählersicherung  ist nu r mehr in Ausnahmefällen bei Erweite-
rungen von bestehenden Anlagen nach Rücksprache mit  den Netzkundenbetreuern des 
Netzbetreibers SGG zulässig. 
 
Die Vorzählersicherungen vor den Messeinrichtungen in Zählernormverteilern und Hauptverteilern  
müssen an allgemein zugänglichen und dafür geeigneten Orten untergebracht werden. Sie müs-
sen in plombierbaren oder versperrbaren Gehäusen mindestens mit der Schutzart IP2XC unterge-
bracht sein. Die Montage der im Zählernormverteiler bzw. Hauptverteiler eingebauten Vorzählersi-
cherungen sind so auszuführen dass eine unbefugte Stromentnahme durch ein  Schloss des Netz-
betreibers oder Plombierung verhindert wird.  Die eindeutige Kennzeichnung der Zugehörigkeit der 
Sicherungen zu den verschiedenen Kundenanlagen ist in geeigneter Form vorzunehmen. 
 
Die Vorzählersicherungen müssen im Bedarfsfall vom hierzu berechtigten Netzkunden leicht und 
gefahrlos bedient werden können und sind so anzubringen, dass die Bedienung gemäß 
ÖVE/ÖNORM EN 50110 -1 Abschnitt  7.4 leicht und einfach ohne Anwesenheit eines Mitarbeiters 
des Netzbetreibers oder dessen Beauftragten möglich sein muss. Die Einschaltmechanismen von 
Vorzählersicherungen in Hauptverteilern und Zählernormverteilern sind für die Kunden bedienbar 
anzuordnen. Eine Abschaltung der Vorzählersicherung in Hauptverteilern und Zählernormverteilern 
durch Unberechtigte ist durch eine entsprechende Ausführung zu verhindern. Die Vorzählersiche-
rungen von Hauptverteilern und Zählernormverteilern  sind so auszuführen, dass zur Verhinderung 
der unbefugten Inbetriebnahme der Anlage die Anbringung einer Sperrung durch den Netzbetrei-
ber oder dessen Bevollmächtigten jederzeit möglich ist. 
 
Zur Vermeidung von unnötigen Versorgungsunterbrechu ngen sind die den Vorzählersiche-
rungen nach geschalteten Sicherungen oder Leitungss chutzschaltern der Kundenanlage 
selektiv zu staffeln. 
 
Werden wesentliche Ausführungsmerkmale von Hauptverteilern und Zählernormverteilern mit Vor-
zählersicherungen, wie z.B. Manipulationssicherheit oder Bedienbarkeit durch den Netzkunden  
nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgemäßer Zustand für den rechtmäßigen Bezug elektri-
scher Energie. In derartigen Fällen kann die Versorgung mit elektrischer Energie nicht aufgenom-
men werden. 
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4. Messung  

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Allgemeines zur Ausführung 
Werden wesentliche Ausführungsmerkmale von Messverteilern, wie z.B. Plombierbarkeit oder Ma-
nipulationssicherheit nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgemäßer Zustand für den recht-
mäßigen Bezug elektrischer Energie. In derartigen Fällen kann die Versorgung mit elektrischer 
Energie nicht aufgenommen werden. Der durch unsachgemäße Ausführung oder Manipulation 
verursachte Aufwand für Prüfungen oder dergleichen werden dem Kunden oder dem Ausführen-
den in Rechnung gestellt. Wird eine Manipulation im Vorzähler- oder Messbereich bzw. an Mess- 
oder Tarifeinrichtungen festgestellt, wird über eine gerichtliche Anzeige je nach Sachlage ent-
schieden. 
Die richtige Auswahl der nötigen Mess- und Schalteinrichtungen kann seitens des Netzbetreibers 
nur dann erfolgen, wenn vollständige Angaben über die elektrischen Betriebsmittel gemacht wer-
den. Demontagen oder Ummontagen von Mess- und Schalteinrichtungen dürfen nur vom Netzbe-
treiber oder dessen Beauftragten erfolgen. 
 

4.1.2 Anbringungsort von Mess- und Schalteinrichtun gen 
 
Art, Anzahl, Größe, Aufstellungsort und Anbringungs art der erforderlichen Messeinrichtun-
gen werden im Einvernehmen zwischen Netzbenutzer un d Netzbetreiber festgelegt. 
 
Ein geeigneter Anbringungsort für Mess- und Schalteinrichtungen ist bereits bei der Planung von 
Neu- oder Umbauten vorzusehen. Grundsätzlich müssen Räume oder Orte in/an denen Mess- und 
Schalteinrichtungen angebracht werden nachstehende Forderungen erfüllen: 

·  jederzeit zugänglich 
·  trocken 
·  belüftbar 
·  ausreichend beleuchtet 
·  staubfrei (bzw. geeignete Schrankausführung) 
·  erschütterungsfrei 
·  frei von chemischen Einflüssen 
·  Umgebungstemperatur nicht über +30°C 
·  nicht brand- oder explosionsgefährdet 

Ungeeignete Anbringungsorte für Mess- und Schalteinrichtungen sind u. a. jedenfalls: 
·  Schächte 
·  Bade-, Wohn- und Schlafräume 
·  Küchen 
·  Toiletten 
·  feuchte Keller 
·  Garagen 
·  Abstellräume 
·  Balkone 
·  Heizräume (Raumtemperatur über +30°C) 

Werden in besonderen Fällen Mess- und Schalteinrichtungen außerhalb von Räumen montiert, 
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müssen diese in Freiluft-Normzählerkästen (Schutzart mind. IP43), die gut zugänglich sind, unter-
gebracht werden. Bei der Beurteilung der Raumwidmung werden die landesgesetzlichen Bestim-
mungen des Baurechtes herangezogen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Montage 
der Mess- und Tarifeinrichtungen nicht erfolgen. 

4.2  Direktmessung 

4.2.1 Allgemeines 
Erforderliche Schaltschütze verbleiben im Eigentum des Kunden. 
 

4.2.2 Norm-Zählerverteilschrank 
Die Mess- und Schalteinrichtungen sind grundsätzlich in Zählerverteilerschränke einzubauen. 
 
Als Standardzählerschrank für Einzelanschlüsse mit Direktmessung ist ein Nsp-Zählerschrank mit 
drei Zählerplätzen vorzusehen. 
 
Die Montage der Mess- und Schalteinrichtungen erfolgt nur dann, wenn die Situierung des Zähler-
verteilerschrankes den Bestimmungen der TAEV Teil II, Pkt. 3.3 entspricht. 
 
Der Zählerplatz für einen Direktanschluss bis einschließlich 50 A ist mit einer Zähler-Steckklemme 
inklusive Klemmen/Plombierdeckel fertig zu verdrahten. Der Klemmen/Plombierdeckel kann nach 
Einsetzen eines Schiebers für unbenutzte Anschlüsse verwendet werden. 
 
Fabrikfertige Zählerschränke müssen mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Niederspannungsge-
räteverordnung versehen sein und den Vorschriften ÖVE EN 60439-1, ÖVE EN 60439-3 und ÖVE-
IM 12 entsprechen. 
 
Nicht fabrikfertige Zählerverteilerschränke müssen den vorgenannten Bestimmungen und der 
ÖVE-EN 1, Teil 2 bzw. ÖVE/ÖNORM E 8001-2 entsprechen und mit Zählerplatten aus Kunstsoff 
entsprechend ÖNORM E 6570 ausgerüstet sein. 
 
Für das Anbringen der Mess- und Schalteinrichtungen des Netzbetreibers sind die Zählerschränke 
wie in den beiliegenden Plänen dargestellt, auszuführen. 
 
Es muss gewährleistet sein, dass bei montierter Mess- und Schalteinrichtung die Zählerplatte nicht 
abgenommen werden kann. 
 
Bei nicht montierter Mess- und Schalteinrichtung darf auch bei abgenommener Zählerplatte kein 
direkter Zugang zum Anspeisefeld möglich sein. 
 
Die Vorzählerfeldtüren müssen schwenkbar sein und sind mit dem Zylinderschloss des Netzbetrei-
bers  zu versehen. Die entsprechenden Zylinder werden vom Netzbetreiber geliefert, von dessen 
Beauftragten montiert. Für die Schlitze in den Vorzählerfeldtüren sind bauseits geeignete Blindab-
deckungen einzubauen. 
Als Schutzmaßnahme für Messschränke ist im TN-System die Nullung oder die Schutzisolierung, 
anzuwenden. 
 
 

4.2.2.1  Vorzählerbereich 
Die Vorzähler-Hochleistungsautomaten werden im Vorzählerteil auf einer höhen-  und tiefenver-
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stellbaren Schiene montiert. Die Einschaltmechanismen von Vorzählersicherungen in Zählernorm-
verteilern sind für die Kunden bedienbar anzuordnen. Eine Abschaltung der Vorzählersicherung in 
Zählernormverteilern durch unberechtigte Personen muss durch eine entsprechende Ausführung 
verhindert werden. Die Vorzählersicherungen von Zählernormverteilern  sind so auszuführen, dass 
die Anbringung einer Sperrung durch den Netzbetreiber jederzeit möglich ist. 
 

4.2.2.2 Zählerschleifen 
Für 3-phasige Zählerzuleitungen bzw. Verbraucheranlagen ist laut ÖVE/ÖNORM E 8016 sinnge-
mäß folgender Mindestquerschnitt festgelegt: 

Zählerzu- und -ableitungen 3-phasig mind.  10 mm² Cu  
 
Zählerzu- und -ableitungen für Zusatztarif 1-phasig  und 3-phasig bis zu einer  
maximalen Sichernennstromstärke 20 A                                                                           6 mm² Cu 
 
Zählerzu- und -ableitungen für Zusatztarif 1-phasig  und 3-phasig bei  
Sichernennstromstärke > 20 A                                                                                  mind. 10mm² Cu  
 
Auch wenn der Neutralleiter beim Zähler nicht durchgeschliffen wird, muss dieser ebenfalls den 
gleichen Querschnitt wie die Außenleiter aufweisen. 
 

4.2.2.3 Tarif- und Steuereinrichtungen 
Es ist die Einzelsteuerung anzuwenden. 
 
Die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfängers wird nach dem Vorzählerautomaten für 
den Zusatztarif abgegriffen. Dabei ist dem Rundsteuerempfänger ein Leitungsschutzschalter mit 
einem Auslösenennfehlerstrom von 13 A, Kennlinie „B“ vorzuschalten. Leitungen bis zu diesem 
Leitungsschutzschalter sind querschnittsgleich mit der dem Vorzählerautomaten zugehörigen Zäh-
lerschleife zu verlegen. 
 
Der Querschnitt der Anschlussleitung für die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfängers 
nach dem Leitungsschutzschalter 13 A Kennlinie „B“ sowie der Querschnitt der Steuerleitung bei 
der indirekten Schaltung muss mindestens 1,5 mm²  Cu betragen. 
 
Bei Stromstärken der Vorzählersicherungen bis 20 Ampere kann entweder die direkte Schaltung 
oder die indirekte Schaltung angewendet werden. Bei höheren Stromstärken ist nur die indirekte 
Schaltung anzuwenden. 
 
Bei der indirekten Schaltung erfolgt die Anspeisung des Schaltschützes über den Rundsteueremp-
fänger. 

4.2.2.4 Verdrahtungshinweise allgemein 
Die beigefügten Pläne zeigen die grundsätzliche Verdrahtung und Ausführung  bei den Varianten 
der Direktmessung. 
 

4.2.2.5 Verdrahtungshinweise Neutralleiter 
Der Neutralleiter darf nur auf die dargestellte Art bei der Zählersteckklemme durchgeschliffen ge-
führt  werden,  wobei  der  Mindestquerschnitt  von 6 mm² (1-phasig) bzw. 10 mm² (3-phasig) nicht 
unterschritten werden darf. 
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4.2.2.6  Zählersteckklemmen  
 
Als Zähleranschlussklemmen (Zählersteckleisten) dürfen nur Typen mit versilberten Kontakten 
verwendet werden, bei denen die Steckerstifte des Zählers bei der Montage von der Kontaktkraft 
entlastet werden können. Die Zähleranschlussklemme muss für einen Bemessungsstrom von min-
destens 63 A dimensioniert sein. Ferner müssen diese Zählersteckleisten für den kleinen bzw. 
großen Prüfstrom der dem Zähler vorgeschalteten Übertstromschutzeinrichtung geeignet sein. 
 
Zum Beispiel:  
Vorzählerhochleistungsautomat  INenn  50 A 
Kleiner Prüfstrom_______________INenn x 1,13 = 56,5 A > länger als 1 Stunde 
Großer Prüfstrom_______________INenn x 1,45 = 72,5 A > bis zu  1 Stunde  
  

Folgende Fabrikate von Zählersteckklemmen sind von der Stromnetz Graz GmbH & Co KG zuge-
lassen:  

Fabrikat:  Geyer   AT 425      Geyer AT 216 B 
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Fabrikat : Hager KJ 30      Hager KJ10 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fabrikat:  Dietzel Univolt F8040                                                                                          Dietzel Univolt F8020                       
 
 
 

      

4.3  Wandlermessung 

4.3.1 Allgemeines 
Die Zählung der elektrischen Energie erfolgt im Niederspannungsbereich entweder mit direkt an-
geschlossenen Zählern oder bei Anlagen ab einer Vorzählersicherungsnennstromstärke von ein-
schließlich 63 A mit Wandlerzählungen. Die Mindestmaße und Anordnung bzw. Ausführung der 
Messwandler- Zählernormverteiler ist den beigefügten Plänen zu entnehmen. Für die Aufstellung 
von Wandlermessungen gelten die Voraussetzungen gleich der  Aufstellung von Direktmessungen. 
 
Art, Anzahl, Größe, Aufstellungsort und Anbringungs art der erforderlichen 
Wandlermesseinrichtungen ist immer das Einvernehmen  mit dem Netzbetreiber herzustel-
len. 
 
Ein geeigneter Anbringungsort für Messeinrichtungen ist bereits bei der Planung von Neu- oder 
Umbauten vorzusehen. Grundsätzlich müssen Räume oder Orte in/an denen 
Wandlermessanlagen angebracht die allgemeinen Anforderungen erfüllen. Pro Wandleranlage 
sind 3 Zählerplätze vorzusehen. Im Messwandlerschrank ist die Klemmleiste in einer eignen Ni-
sche unterzubringen. Die Verdrahtung ist nach beigefügten Plänen auszuführen. 
 
Es  wird  zwischen zwei Wandleranlagentypen unterschieden: 

·  Vorzählerfeld  und Kabelhausanschluss mit integrierten Verrechnungsstromwandlern sowie Abgangs- 
NH - Sicherungsleisten bzw. Klemmleiste und  Messfeld. 

·  Aufbau der Verrechnungsstromwandler direkt in der Umspannstation an der NH - Trennleiste oder 
Leistungsschalter und getrennter Aufbau des Messfeldes.  

 
Für die Datenfernübertragung ist bei Wandleranlagen eine Leerverrohrung mit einem Durchmesser 
von 20 mm vom Messfeld  ins Freie zum Aufbau einer GSM Antenne bauseits bereitzustellen. 
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4.3.2 Wandlernormverteiler mit Vorzählerfeld 
Wandlernormverteiler mit Vorzählerfeld ausgebaut mit Kabelhausanschluss zum Einbau von zwei 
NH Sicherungstrennleisten Gr.II. Aufgebaut auf Traggerüst mit Cu-Schienensystem 4-polig ent-
sprechend max. 630 A Nennstromstärke bzw. der maximalen Anschlussleistung der 
Wandleranlage. Einbau der Verbindungslaschen mit den vom Netzbetreiber beigestellten Verrech-
nungsstromwandlern. Nach den Verrechnungsstromwandlern sind Abgangsklemmen entspre-
chend der Nennstromstärke der Wandleranlage vorzusehen. Im Bedarfsfall können nach den 
Stromwandlern ebenfalls NH Sicherungsleisten Gr.II zum Anschluss von mehreren Kundenab-
gangskabeln bei Querschnittänderungen vorgesehen werden. Für die Messspannung ist ein 
Spannungsabgriff mit Hochspannungsisolierung (3 kV) in kurzschlussfester Verdrahtung bis zu 
den Spannungspfadsicherungen in der Klemmleistennische des Messwandlerschranks vorzuse-
hen. In der Klemmleistenische sind für die Spannungspfadsicherung 3 NEOZED Sicherungen 16 A 
einzubauen. Das Kabelanschlussfeld ist mit einer Klarsichtabdeckung gegen direktes Berühren zu 
schützen. Die Klemmleistennische ist mit einer gesondert demontierbaren  Klarsichtabdeckung 
auszustatten.  Die Verdrahtung der Anlage ist entsprechend den beigefügten Plänen auszuführen, 
wobei die Einzelleiter der Verdrahtung (Ströme u. Spannung) zur eindeutigen Kennzeichnung von 
der Klemmleiste zur Normzählertafel beidseitig mit den jeweiligen Nummern lt. Plan zu versehen 
sind. Das gesamte Vorzählerfeld ist mit einer Stahlblechtüre mit Blechmontagezylinder nach dem 
Schließsystem des Netzbetreibers auszurüsten. 

 

4.3.3 Wandlernormverteiler ohne Vorzählerfeld 
Aufbau der Verrechnungsstromwandler direkt in der Umspannstation an den abgehenden Klem-
men der NH Trennleiste oder an den abgehenden Klemmen des Leistungsschalters und getrennter 
Aufbau des Messfeldes. Für die Messspannung ist der Spannungsabgriff mit Hochspannungsiso-
lierung (3 kV) in kurzschlussfester Verdrahtung von den abgehenden Klemmen zu den Span-
nungspfadsicherungen, die direkt am Leistungsschalterfeld oder NH Abgang angebaut sind, zu 
führen. Am Übergabeleistungsschalter oder der NH Trennleiste sind geeignete Cu-Laschen zum 
Aufbau der Stromwandler und zum Anschluss der Abgangskabel vorzusehen und mit Abdeckun-
gen gegen direktes Berühren auszurüsten. Für Messleitungen ist eine geschlossene Leerverroh-
rung mit Durchmesser 63 mm  vom Stromwandler zur Klemmleistennische des Messfeldes vorzu-
sehen. Die Messleitungen für Strom sind mit getrennten Leitungen für jeden Außenleiter mit einer 
Länge von max.10 m sind vom Stromwandler zur Klemmleiste des Messfeldes zu führen. Die 
Messleitungen für Spannungspfadsicherung sind für Außenleiter und Neutralleiter in einem Kabel 
mit einer Länge von max. 10 m von der Sicherung zur Klemmleiste des Messfeldes zu führen. Die 
Klemmleiste in der Klemmleistennische ist auf Hutschiene mit Klemmen und Beschriftung herzu-
stellen. Die Verdrahtung der Anlage ist entsprechend den beigefügten Plänen auszuführen, wobei 
die Einzelleiter der Verdrahtung (Ströme u. Spannung) zur eindeutigen Kennzeichnung von der 
Klemmleiste Normzählertafel beidseitig mit den jeweiligen Nummern lt. Plan zu versehen sind. Das 
gesamte Vorzählerfeld ist mit einer Stahlblechtüre mit Blechmontagezylinder nach dem Schließ-
system des Netzbetreibers auszurüsten. 
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5. Pläne  

5.1 Anlage mit direkter Messung und unterbrechbarer  Lieferung (ULA,ULB) 

 



14 
 

 

5.2 Anlage mit direkter Messung und unterbrechbarer  Lieferung (ULC- ULF) 
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5.3 Anlage mit direkter Messung, (HF) 
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5.4 Normverteiler 3 Zählerplätze 
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5.5 Normverteiler 9 Zählerplätze 
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5.6 Messwandlerschrank bis 600A  
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5.7 Messwandlerschrank bis 1250 A 
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5.8 Messwandlerschrank  für 2 Anlagen 
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5.9 Klemmleistenaufbau Messwandlerschrank 
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5.10 Messwandlerverdrahtungsschema Zähler 
 

 


